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Betreff   

 
Beratung und Beschlussfassung über die 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen für 
Kinder die im Gebiet der Stadt Nienburg (Saale) betreut werden 

 

Finanzielle Auswirkungen?   

 

 Keine finanziellen Auswirkungen 
 Gesamterträge oder -einzahlungen in Höhe von: Höhe unbekannt, abhängig von der Anzahl 

der Fälle und der Höhe der Kostenbeitragsschulden im Einzelfall 
 Gesamtaufwendungen oder -auszahlungen in Höhe von: Höhe unbekannt, abhängig von der 

Anzahl der Fälle und der Höhe der Kostenbeitragsschulden im Einzelfall 

 

 Ergebnisplan    Budget/Produkt:  
 Finanzplan       
 einmalig   laufend 
 Deckung erfolgt nach § 105 KVG LSA (üpl/apl Aufwand) 
 Deckung erfolgt im Rahmen des Budgets 
 Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 

 

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln soll erfolgen: 
 durch Verschlechterung des Haushalts (Verringerung Überschuss, Erhöhung Fehlbetrag, 

Reduzierung liquide Mittel – siehe Sachverhalt/finanzielle Auswirkungen) 
 einmalig   laufend 
 durch einen Nachtragshaushalt 

 

Mitzeichnung   

 

Fachbereich: Bürgermeisterin 
Person: Falke, Susan 
Datum: 23.11.2020 

 

Fachbereich: Fachbereich II 
Person: Bader, Katrin 
Datum: 23.11.2020 

 

Fachbereich: Fachbereich I 
Person: Windirsch, Luisa 
Datum: 23.11.2020 

 

Fachbereich: Fachbereich III 
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Vorlage 091/2020 

Person: Dreyer, Sophie 
Datum: 19.11.2020 

 

Sachdarstellung:   

 
Wir übergeben in der Anlage einen Entwurf zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen für Kinder die im Gebiet 
der Stadt Nienburg (Saale) betreut werden.  
 

Dieser Entwurf beinhaltet das ersatzlose Streichen des 2. Satzes im § 3 Abs. 4 Beitragspflicht, 
Fälligkeit.  
 

Weiterhin beinhaltet der Entwurf das Einfügen eines neuen Wortlautes nach dem 1. Satz im § 3 
Abs. 4 Beitragspflicht, Fälligkeit. 
 

Die Stadt Nienburg (Saale) möchte sich auf den nachfolgend benannten möglichen Sachverhalt 
vorbereiten und sich entsprechende Handlungsspielräume schaffen. 
Gemäß § 13 Abs. 3 Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und 
in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz – KiFöG LSA) erhebt die 
Stadt Nienburg (Saale) die Kostenbeiträge für alle Kinder, die im Einzugsgebiet der Stadt Nienburg 
betreut werden. Somit erhebt die Stadt Nienburg (Saale) die Kostenbeiträge nicht nur für ihre 
eigenen kommunalen Kindertageseinrichtungen, sondern auch für die Kindertageseinrichtungen 
in freier Trägerschaft.  
Die Freien Träger regeln ihre Verwaltungs- und Vertragsangelegenheiten jedoch eigenverantwort-
lich, so dass unter anderem die Androhung oder Aussprache einer Kündigung des Betreuungs-
verhältnisses bei bestehenden Kostenbeitragsschulden jeweils dem entsprechenden freien Trä-
ger obliegt. Die Stadt Nienburg (Saale) hat hier keine Eingriffsmöglichkeiten.  
 

Auch die freien Träger haben in ihren abgeschlossenen Betreuungsverträgen entsprechende Re-
gelungen getroffen für den Fall, dass bestehende Kostenbeitragsschulden trotz mehrfacher Mah-
nung nicht ausgeglichen werden. Die Stadt Nienburg (Saale) möchte sich nun einen Handlungs-
spielraum für den Fall verschaffen, dass der freie Träger trotz der Regelungen in seinen Verträgen 
in Zusammenarbeit mit dem Kostenbeitragspflichtigen innerhalb einer bestimmten Frist keine 
wirksamen Maßnahmen ergreift, um die Kostenbeitragsrückstände zu regulieren. 
 

Der Stadtrat wird um Beratung und Beschlussfassung gebeten. Die Zuständigkeit ergibt sich aus 
§ 45 Abs. 2 Ziffer 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA). 

 

Beschlussentwurf:   

 
Der Stadtrat der Stadt Nienburg (Saale) beschließt die in der Anlage beigefügte 1. Satzung zur 
Änderung der Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kin-
dertageseinrichtungen für Kinder die im Gebiet der Stadt Nienburg (Saale) betreut werden. 

 

Geänderter Beschluss und Abstimmungsergebnis 

 
 

Gremium: Stadtrat der Stadt Nienburg (Saale) Sitzung am: 07.01.2021 TOP: Ö 8 

 

Einstimmig Mit 
Stimmen-
mehrheit 
 
 

ja nein Enthaltungen Laut Beschluss- 
vorlage 

 
 
 
Vorsitzender des Stadtrates      (Siegel) 
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